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Urteil im Kalteck-Prozess rechtskräftig  

 

Wie bereits im Mai mitgeteilt, hat die Strafkammer am Landgericht Deggendorf den Motor-

radfahrer im genannten Verfahren mit Urteil vom 04.05.2022 zu einer Gesamtfreiheits-

strafe von drei Jahren und fünf Monaten verurteilt.  

Gegen dieses Urteil hatten zunächst zwei Nebenkläger Revision eingelegt.  

Nachdem die Nebenkläger ihre Revision jeweils zurückgenommen haben, ist das Urteil 

nun rechtskräftig.  
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